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• liest den «Swiss QR Code»
auf der neuen «QR-Rechnung»

• erkennt alle Strich- und 2D-Codes
• Ständer mit Bewegungssensor
• «Plug & Play» (USB) 
• unterstützt Schweizer PC-Tastatur,

Ä Ö Ü werden richtig dargestellt 
• auch kabellose Modelle verfügbar
• 3 Jahre Garantie
• Testen Sie unverbindlich eines unserer Geräte

ELCODE AG• Hungerbüelstr. 12c • 8500 Frauenfeld 
071 747 58 40 • www.strichcode.ch • admin@elcode.ch 

Swiss QR Reader 
inkl. Autosense Ständer 
(HF 273.- inkl. 7,7% MWSt. 
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ANZEIGE

CO2-GESETZ – Das neue Gesetz baut auf dem bisherigen auf – teilweise auf Kosten  
der unternehmerischen Freiheit. Technologieneutralität und nicht ideologische Vorgaben  
helfen dem Klima, lautet deshalb das Credo von Biofuels Schweiz. 

Anreize statt Verbote

Deutlich, mit 58 Prozent, nahm das 
Volk im Mai 2017 das revidierte 
Energiegesetz an und stimmte damit 
der Energiestrategie 2050 des Bun-
des zu. Dass Bundesrat und Parla-
ment Gesetze zur Umsetzung der 
Energiestrategie 2050 vorlegen, ist 
die logische Folge davon. Mit dem 
am 13. Juni 2021 zur Abstimmung 
stehenden totalrevidierten CO2-Ge-
setz erhält das Stimmvolk ein wei-
teres Mal die Möglichkeit, über die 
Massnahmen und die Kosten des 
eingeschlagenen Weges zu befinden. 

Das neue CO2-Gesetz baut auf dem 
bisherigen auf. Um den CO2-Aus-
stoss bis 2030 gegenüber 1990 zu 
halbieren, musste der Gesetzgeber 
die Massnahmen deutlich verschär-
fen. So müssen die Treibstoffimpor-
teure im Vergleich zum bisherigen 
Gesetz vorerst drei Mal, ab 2025 vier 
Mal so viel vom Verkehr verursach-
tes CO2 kompensieren. Liegen-
schaftsbesitzer mit Öl- und Gas-
heizungen kommen nicht umhin, in 
den kommenden Jahren auf andere 
Technologien umzustellen.

Jeder Liter Biotreibstoff wirkt
Die Treibstoffimporteure nahmen die 
Sache von Anfang an ernst. Ab 2013 
stieg der Anteil an biogenen Treib-
stoffen – Biodiesel und Bioethanol 
auf Basis von Abfällen und Reststof-
fen – sprunghaft an. Fast unbemerkt 
reduzieren abfallbasierte Biotreib-
stoffe unter den weltweit strengsten 
Auflagen mittlerweile rund 600 000 
Tonnen CO2 pro Jahr. Kein anderes 
Reduktionsinstrument erzielte auch 
nur annähernd denselben Erfolg. 
Drei Faktoren führten zum Durch-

bruch der alternativen Treibstoffe: 
die Kompensationspflicht, die 
Steuererleichterungen sowie das An-
reizsystem der Stiftung Klimaschutz 
und CO2-Kompensation KliK. 

Jeder Liter Biotreibstoff wirkt  
unmittelbar, ohne Komforteinbusse, 
unabhängig von Fahrzeugtyp und 
mit der bestehenden Infrastruktur. 
Synthetische Treib- und Brennstoffe, 
sogenannte E-Fuels, aus überschüs-
sigem erneuerbaren Strom lassen  
zudem nicht mehr lange auf sich 
warten. Dazu lohnt ein Blick über 
den Tellerrand in die europäische 
Union. Aus der Sicht der Schweizer 
Biotreibstoffindustrie haftet dem 
neuen Gesetz allerdings ein gravie-
render Makel an.

Verbote als kritisch beurteilt

Als «Auswirkung auf andere Erlas-
se» fallen ab 2024 die Steuererleich-
terungen für dieses effiziente Klima-
schutzinstrument weg – obwohl die 
Steuerausfälle gemäss Mineral
ölsteuergesetz auf den fossilen 
Treibstoffen zu kompensieren sind 
und sowohl den Bund als auch die 
Konsumentinnen und Konsumenten 
keinen Rappen kosten. Einzig der 
Mehrpreis für die alternativen Treib-
stoffe wirkt sich auf den Säulenpreis 
aus. In den letzten acht Jahren be-
trug der Aufpreis lediglich 1,5 Rap-
pen pro Liter. Auch im Gebäude-
bereich sieht der Gesetzgeber Ein-

griffe vor, die den Grundsatz von 
Handels- und Gewerbefreiheit rit-
zen. Die Limitierung des Energie-
verbrauchs pro Quadratmeter be-
deutet de facto ein Verbot von neuen 
Öl- und Gasheizungen. Viele unse-
rer Mitglieder werden daher den 
Eindruck nicht los, dass mit dem 
revidierten CO2-Gesetz Verbren-
nungsmotoren sowie Öl- und Gas-
heizungen aus ideologischen Grün-
den verteufelt werden. Unsere Bran-
che beurteilt die im neuen Gesetz 
versteckten Technologieverbote des-
halb kritisch.

Leitplanken setzen

Gesetze sollen den Rahmen fest-
legen und Leitplanken setzen. Wie 
Bevölkerung und Wirtschaft die 
Vorgaben umsetzen, ist dem Ideen-
reichtum und dem Unternehmer-
geist überlassen. Die Treibstoff-
branche hat bewiesen, dass die 
Kompensationspflicht mit alterna-
tiven Treibstoffen auf privatwirt-
schaftlicher Basis äusserst günstig 
zu bewerkstelligen ist. Auch mit 
dem neuen Gesetz werden die Aus-
wirkungen kaum mehr als drei 
Rappen pro Liter betragen. Zwin-
gend dafür ist allerdings die Fort-
führung der Steuererleichterungen 
bis Ende 2030. � Ulrich Frei, 
� Biofuels Schweiz 

www.biosprit.org 

Nachhaltiges Handeln nicht als Marketingstrategie, sondern als Herzensangelegenheit: Die Aargauer Schöni 
Transport AG arbeitet darauf hin, als erstes Schweizer Transportunternehmen bis Ende 2023 komplett CO2- 
neutral zu fahren. Schöni spart im Strassengüterverkehr schon heute viel CO2 ein und hat dafür den Eco Perfor-
mance Award 2020 in der Kategorie KMU gewonnen.� Bild: zVg

HEIRATSSTRAFE – Die 40 Jahre alte Debatte um die Beseitigung der Heiratsstrafe geht in die nächste Runde. Und  
wie immer stehen den Befürwortern der Individualbesteuerung die Verfechter der gemeinsamen Besteuerung gegenüber. 

Das Thema ist so brisant wie eh und je
Heute werden verheiratete Paare 
gemeinsam besteuert, während Kon-
kubinatspaare der Individualbesteue-
rung unterstehen. Auf Bundesebene 
führt die Addition der Einkommen 
von verheirateten Doppelverdiener-
Paaren zu einer höheren Progression. 
Sie bezahlen oftmals viel höhere 
Steuern als ledige Doppelverdiener-
Paare, die genau gleich viel verdie-
nen. Ist das denn nun wirklich eine 
Knacknuss? Ja, das darf man wohl 
sagen: Die SP und die FDP machen 
sich für die Individualbesteuerung 
stark, während die SVP und die Mitte 
eine Lösung im Rahmen der gemein-
samen Besteuerung wünschen. Dem 
alternativen Modell des Bundesrats 
wurde eine Abfuhr erteilt – glück-
licherweise, denn dieses wenig 
überzeugende Modell wäre die 
Steuerzahlenden teuer zu stehen ge-
kommen. Das Parlament hat grünes 
Licht für die Wiederaufnahme der 
Diskussion über die Individual-
besteuerung erteilt.

Ist die Individualbesteuerung 
wirklich das Allheilmittel?

In der Schweiz sind bisher alle poli-
tischen Initiativen in diesem Sinne 
gescheitert, so auch der letzte Anlauf, 
das alternative Modell des Bundes-
rats. Es gilt also, ein Modell zu fin-
den, das nicht nur die steuerliche 
Diskriminierung der Ehe- gegenüber 
den Konkubinatspaaren beseitigt, 
sondern idealerweise auch positive 
Auswirkungen auf die Wirtschaft hat.

Die Individualbesteuerung hat den 
Vorteil, dass sie gleich zwei Anliegen 
erfüllt. Erstens würde der Zivilstand 

bei der Besteuerung keine Rolle mehr 
spielen. Zweitens würde die Er-
werbstätigkeit für Frauen attraktiver. 

Bei der Individualbesteuerung 
werden zwei Untermodelle unter-
schieden: die reine Individual-
besteuerung und die modifizierte 
Individualbesteuerung. Ist das eine 
Untermodell dem anderen vorzuzie-
hen? Ja, und zwar die modifizierte 
Individualbesteuerung. Denn sie be-
rücksichtigt alle Familienmitglieder 
und würde es somit erlauben, Haus-
halte mit Kindern zu entlasten. Mit 
anderen Worten: Haushalte mit 
Kindern werden in diesem Modell 
weniger stark besteuert als kinder-
lose Haushalte. Die Einführung einer 
modifizierten Individualbesteuerung 
würde die Attraktivität einer Teil-
nahme am Arbeitsmarkt erhöhen: 
Dies würde sich positiv auf den 
Arbeitsmarkt und dementsprechend 
auf die Steuereinnahmen auswirken. 

Laut einer Studie von Ecoplan 
könnte der Umstand, dass viele Paare 
weniger direkte Bundessteuer bezah-
len müssten, rund 19 000 Stellen 
(resp. Vollzeitäquivalente, VZÄ) 
generieren. Die als Folge davon in 
den Kantonen und Gemeinden zu 
erwartende Ausdehnung des Steuer-
substrats könnte ihrerseits – eben-
falls hypothetisch – zwischen 20 000 
und 40 000 Stellen generieren. Ins-
gesamt (Auswirkungen Bund und 
Kantone) könnte dieses Steuermodell 
für zusätzliche 60 000 Stellen sorgen.

Gemäss den Gegnern, in erster 
Linie der SVP und der Mitte, würde 
die Individualbesteuerung den büro-
kratischen Aufwand erhöhen; aus-

serdem brauche es für die Umset-
zung rund zehn Jahre.

Zahlreiche Vorteile

Ungeachtet der Ablehnung der 
Motion 16.3006 «Individualbesteue-
rung auch in der Schweiz. Endlich 
vorwärtsmachen», beinhaltet das 
Modell der Individualbesteuerung 
zahlreiche Vorteile, nicht zuletzt 
auch angesichts der wachsenden 
Digitalisierung. Die Schätzung der 
Folgekosten muss daher aktualisiert 
werden. Dieses moderne Besteue-
rungsmodell sollte Eingang in die 
parlamentarische Debatte finden, 
denn es macht die Erwerbstätigkeit 
für die Steuerzahlenden attraktiver 
und wirkt somit dem Fachkräfte-
mangel entgegen. 

Die administrative Mehrbelastung 
ist im Übrigen nicht allzu bedeu-
tend. In den meisten Fällen könnte 
die Steuererklärung online ausgefüllt 
werden, und es wäre nicht unbe-
dingt nötig, zwei Steuerformulare 
pro Paar auszufüllen, denn die 
Steuererklärung könnte für jeden 
Partner eine Spalte beinhalten.

Waadtländer Rezept, das sich 
auch für den Bund eignen könnte

Die Idee, das im Kanton Waadt 
bereits seit 30 Jahren bewährte Kon-
zept «Familienquotient» auf die Bun-
desebene zu übertragen, ist aus ver-
fassungsrechtlicher Sicht vertretbar 
und wird den Anforderungen des 
Bundesgerichtsurteils gerecht. Ge-
mäss diesem Modell soll die Be-
steuerung möglichst neutral gestaltet 
werden, da die wirtschaftliche Leis-

tungsfähigkeit einer Familie nicht 
nur von ihrem Einkommen, sondern 
auch von ihrer Grösse abhängt. Es 
berücksichtigt dementsprechend die 
Ausgaben der Steuerzahlenden. 

Das Modell des Familienquotien-
ten entspricht auch dem Ziel der 
Fachkräfte-Initiative, da es Zweitver-
dienste nicht übermässig benachtei-
ligt. Die Bundesverwaltung wollte 
aus beinahe dogmatisch anmuten-
den Gründen nicht darauf eintreten.  
Es ist höchste Zeit, diese Debatte 

aufzufrischen. Dazu sollte die Bun-
desverwaltung alle in Frage kom-
menden Besteuerungsmodelle einer 
Kosten-Nutzen-Analyse unterziehen. 
Die Frage ist: Wird sie dies tun,  
um eine neue Debatte zu ermög-
lichen und – vor allem – endlich eine 
Lösung zu finden, die der steuer-
lichen Benachteiligung der Ehe- 
paare gegenüber den Konkubinats-
paaren ein Ende setzt? Die Saga geht 
weiter ...� Alexa Krattinger, 
� Ressortleiterin sgv
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